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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Eine aus rechtsbürgerlichen Kreisen lancierte kommunale Volksinitiative, welche das
alternative Berner Kulturzentrum «Reithalle» in ein Einkaufszentrum mit kultureller
Nebennutzung umwandeln will, schien vorerst zu scheitern. Erst als bezahlte Sammler
eingesetzt wurden, kamen die nötigen 5'000 Unterschriften zustande. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.04.1998
MARIANNE BENTELI

In der Stadt Bern sorgte die Zukunft des autonomen Kulturzentrums Reitschule erneut
für heisse Köpfe. Der Gemeinderat erklärte die im Vorjahr eingereichte Initiative
«Reitschule für alle», welche das Objekt in ein Einkaufszentrum mit kultureller
Nebennutzung umwandeln möchte, wegen des erwarteten hohen
Verkehrsaufkommens aus Umweltschutzgründen für ungültig. Er beantragte dem
Stadtparlament einen Kreditrahmen von CHF 7,74 Mio. für die Sanierung der Dächer
und Fassaden des Kulturzentrums. Gegen den Willen der FDP, der SVP und der
Rechtsbürgerlichen wurde dieser Antrag mit 47 zu 20 Stimmen deutlich angenommen,
worauf der Gemeinderat die Volksabstimmung darüber auf Mitte Juni festsetzte.
Wenige Tage später erklärte der Regierungsstatthalter die vom Gemeinderat
abgeschmetterte Initiative jedoch für zumindest teilweise genehmigungsfähig. Nach
Auffassung der Initianten bedeutete dieser Entscheid, dass der Kredit bis zur
Abstimmung über ihr Begehren sistiert werden müsse, weshalb sie beim Statthalteramt
erneut Beschwerde einreichten, diesmal gegen den vom Gemeinderat vorgesehenen
Abstimmungstermin. Dieses befand, eine rasche Sanierung sei – ungeachtet der
künftigen Nutzung – für den jetzigen Betrieb der Reitschule aus Sicherheitsgründen
unabdingbar und liess die rechtsbürgerlichen Initianten diesmal abblitzen. Die Berner
Bevölkerung nahm die Sanierungsinitiative an, allerdings mit dem hauchdünnen
Vorsprung von 85 Stimmen. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.06.1999
MARIANNE BENTELI

Der Regierungsrat des Kantons Bern entschied, die in der Stadt Bern 1998 eingereichte
und 1999 vom Gemeinderat aus Umweltschutzgründen für teilweise ungültig erklärte
Initiative «Reitschule für alle» sei vollumfänglich gültig. In der Abstimmung vom 23.
September wurde die Initiative und damit die weitgehend kommerzielle Nutzung der
Reitschule mit über 67% Neinstimmen deutlich abgelehnt. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2000
MARIANNE BENTELI

Kirchen und religionspolitische Fragen

Die Volksinitiative „Gegen den Bau von Minaretten“ wurde im Sommer mit 113'540
gültigen Unterschriften eingereicht. Nur wenig später veröffentlichte der Bundesrat
seine Botschaft, worin er das Volksbegehren ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung
empfahl. Es gefährdet seiner Ansicht nach den religiösen Frieden, schadet dem
Ansehen des Landes und erhöht das Risiko, dass die Schweiz ins Visier gewaltbereiter
Extremisten gerät. Er erachtet die Initiative aber als gültig, obwohl sie nicht mit
international garantierten Menschenrechten wie der Religionsfreiheit und dem
Diskriminierungsverbot vereinbar ist. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.08.2008
MARIANNE BENTELI

Im Berichtsjahr berieten beide Kammern über die Volksinitiative „gegen den Bau von
Minaretten“. Die Initiative wurde im Vorjahr vom sogenannten Egerkinger Komitee
eingereicht, welches sich aus 14 SVP- und zwei EDU-Vertretern zusammensetzte.
Unterstützung erhielt das Komitee von den oben genannten beiden Parteien. Einige
namhafte Parteiexponenten der SVP hielten sich im Abstimmungskampf jedoch zurück
oder äusserten sich sogar negativ zur Initiative. Dem Nationalrat, welcher das Geschäft
in der Frühjahrssession als Erstrat behandelte, lag ein Minderheitsantrag Gross (sp, ZH)
vor, welcher die Volksinitiative wegen Verstoss gegen die Religionsfreiheit und klarer
Missachtung der Europäischen Menschenrechtskonvention für ungültig erklären wollte.
Die Antragsteller, welche durch die SP und eine grosse Mehrheit der Grünen unterstützt
wurden, bezeichneten die Religionsfreiheit als von „fundamentaler Bedeutung für die

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.06.2009
MARLÈNE GERBER
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nationale Friedensordnung“ und erachteten sie in diesem Sinne dem zwingenden
Völkerrecht angehörig und eine Verletzung deshalb als unzulässig. Der Bundesrat wie
auch eine grosse Mehrheit der Staatspolitischen Kommission (SPK) waren jedoch der
Ansicht, dass die Verletzung der Religionsfreiheit nicht gegen zwingende Bestimmungen
des Völkerrechtes verstosse, da der Kernbestand der von allen Staaten anerkannten
Menschenrechte nicht berührt werde. Der Minderheitsantrag wurde denn auch mit 128
zu 53 Stimmen abgelehnt. Die Debatte sowie weitere aktuelle Vorstösse zu
verfassungsrechtlichen Fragen zeigten jedoch, dass es zusätzlicher Regelungen bedarf,
wann eine Volksinitiative materiell ungültig zu erklären sei (vgl. hier). Mit einer
Zweidrittelmehrheit empfahl die SPK dem Nationalrat die Initiative ohne
Gegenvorschlag zur Ablehnung. Neben Verletzung der Religionsfreiheit verstosse die
Initiative auch gegen das Diskriminierungsverbot und stehe zudem im Widerspruch zu
verschiedensten Bestimmungen aus der schweizerischen Gesellschafts- und
Rechtsordnung, so beispielsweise zur Glaubens- und Gewissensfreiheit, zur
Eigentumsgarantie oder zum Verhältnismässigkeitsprinzip. Ferner liesse sich ein
Bauverbot für Minarette nicht mit dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
begründen und könnte zur Gefährdung des religiösen Friedens beitragen. Eine
Minderheit Hutter (svp, SG) empfahl die Initiative zur Annahme. Sie vertrat die Ansicht,
dass Minarette einen religiös-politischen Machtanspruch darstellten und deshalb zu
verbieten seien. Nach fünfstündiger Debatte folgte der Nationalrat dem Bundesrat und
empfahl die Initiative mit 129 zu 50 Stimmen ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung.
Zustimmung erhielt die Initiative ausschliesslich aus der SVP-Fraktion. Der Kernpunkt
der Debatte im Ständerat war ein Minderheitsantrag Maissen (cvp, GR), welcher
ebenfalls beantragte, die Initiative für ungültig zu erklären. Der Ständerat verwarf den
Antrag nach zweistündiger Diskussion mit 24 zu 16 Stimmen. Er empfahl die Initiative
mit 36 zu 3 Stimmen ebenfalls zur Ablehnung. 5

In der Volksabstimmung vom 29. November nahmen Volk und Stände die Minarett-
Initiative (Volksinitiative „gegen den Bau von Minaretten“) trotz klarem Nein von
Bundesrat und Parlament mit einem deutlichen Ja-Anteil von 57,5% an. Einzig der
Kanton Genf verwarf die Initiative klar (40,3% Ja-Stimmen) und die Kantone Basel-
Stadt, Neuenburg und Waadt wiesen ein knappes Nein aus. Alle übrigen Kantone
nahmen die Initiative an. Während der Kanton Zürich nur äusserst knapp zustimmte,
waren es im Kanton Bern drei von fünf Personen. Die Zustimmungsrate im Kanton
Tessin sowie in einigen Kantonen der Zentral- und Ostschweiz überstieg sogar 65%.
Neben der SVP und der EDU sprachen sich im Vorfeld auch die übrigen Rechtsparteien
für ein Minarettverbot aus. Alle übrigen Parteien sowie economiesuisse, die
Gewerkschaften und die Kirchen beschlossen die Nein-Parole. Nach der Abstimmung
kam es zu spontanen Mahnwachen und Demonstrationen in verschiedenen Städten.
Reaktionen in ausländischen Medien und Stellungnahmen von Regierungsvertretern und
anderen Politikern waren zahlreich und mit Ausnahme von Seiten der Rechtspopulisten
überwiegend negativ. Der Europarat, das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte
und die Organisation der islamischen Konferenz der UNO verurteilten den Entscheid.
Auch im islamischen Raum sorgte das Minarettverbot für Enttäuschung und Empörung;
mehrere religiöse Führer warnten aber die Muslime in der Schweiz vor einer
Überreaktion und ermutigten sie zur Weiterführung und Verstärkung des
interkulturellen Dialogs. Aufrufe zum Boykott wurden hauptsächlich im Internet
publiziert. Online-Umfragen europäischer Zeitungen zeigten jedoch, dass Bürger
anderer europäischer Länder der Initiative auch mehrheitlich zugestimmt hätten.
Stimmen von verschiedensten Seiten wurden laut, welche dazu aufriefen, die Ängste
der Bevölkerung ernst zu nehmen und der grassierenden Verunsicherung gegenüber
anderen Kulturen aktiv entgegen zu wirken.

VI „gegen den Bau von Minaretten“
Abstimmung vom 29. November 2009

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1 535 010 (57,5%) / 17 5/2 Stände
Nein: 1 134 440 (42,5%) / 3 1/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SD, EDU, FPS, Lega.
– Nein: FDP, CVP(1)*, SP, EVP, CSP, PdA, GP, KVP, GLP, BDP; ZSA, economiesuisse, SGB,
Travail.Suisse.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.11.2009
MARLÈNE GERBER
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* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 6

Sprachen

Ende Jahr wurde erstmals im Bundesblatt der rätoromanische Text einer
eidgenössischen Volksinitiative veröffentlicht. Bei der Revision des Sprachenartikels in
der Bundesverfassung war 1996 Romanisch zur Teilamtssprache erhoben worden.
Gestützt auf diesen Verfassungsartikel und die entsprechende Verordnung verlangten
die Urheber des Begehrens "Arbeitsverteilung" eine amtliche Übersetzung ihres Textes
in Rumantsch Grischun. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.12.1997
MARIANNE BENTELI

1) Bund, 21.3., 17.4. und 25.4.98; BZ, 23.4.98
2) Bund und BZ, 13.3., 9.4., 15.4., 19.4., 29.4., 4.5., 5.5., 2.6., 14.6., 22.6. und 8.10.99.
3) BZ und Bund, 10.3., 23.3, 7.7., 24.8., 25.8. und 25.9.00.
4) BBl, 2008, S. 6851 f. und 7603 ff.; Bund und TA, 30.7.08; Blick und NZZ, 28.8.08.
5) AB NR, 2009, S. 87 ff., 97 ff. und 1310; AB SR, 2009, S. 534 ff. und 733. BBl, 2009, S. 4381 f.; Bund, 2.5.07; NZZ Online,
2.12.09; NZZ, 4.12.09.
6) BBl, 2010, 3437 ff.; NZZ und BaZ, 30.11.09; Express, TG und 24h, 2.12.09 (Demonstrationen); Presse vom 1.-3.12.09; SZ,
11.12.09 (Reaktionen aus dem Ausland).
7) BBl, 1997, IV, S. 1348 f.
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